
 
 

Vorsitzende der Personalräte für Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien und WBKs bei den Bezirksregierungen NRW: 
Arnsberg Dorothee Kreitz-Dammer 0172 / 58 62 838 0 23 64 / 68400 kreitz-dammer@t-online.de 
Detmold Hendrik Sauerwald 0 52 31 / 71 - 17 49 0 52 51 / 52 78 04 hendrik.sauerwald@gmx.de 
Düsseldorf Florian Hillje  02 11 / 475 - 4005 0179 / 409 30 20 florian.hillje@gmx.de 
Köln Sabine Küfer 02 21 / 1 47 25 14 02 21 / 2 79 04 15 kuefer.putsch@netcologne.de 
Münster Ulrich Martin 02 51 / 411 - 4139 0 28 61 / 60 38 31 un.martin@t-online.de 

 

 
Stand: 06/25 

 
Für die Betreuung erkrankter Kinder, die nach ärztlichem Attest der Pflege bedürfen, besteht die 
Möglichkeit der Freistellung. Voraussetzung dafür ist, dass 
• keine andere im Haushalt lebende Person für die Betreuung zur Verfügung steht, 
• das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, 
• dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, 
• die Notwendigkeit zur Beaufsichtigung oder Betreuung des erkrankten Kindes ärztlich beschei-

nigt wurde. 
 
Regelungen für Tarifbeschäftigte (TVL) (nach SGB V, §45 (2, 2a, TV-L §29) 

Status 
Arbeitstage im Kalenderjahr 

(für jedes Kind) 
Arbeitstage im Kalenderjahr  

(bei mehreren Kindern) 

Tarifbeschäftigte Lehrkräfte 
(Kind gesetzlich krankenversichert) 

15 Arbeitstage max. 35 Arbeitstage 

Alleinerziehende Lehrkräfte 
(Kind gesetzlich krankenversichert) 

30 Arbeitstage max. 70 Arbeitstage 

Tarifbeschäftigte Lehrkräfte 
(Kind oder betreuendes Elternteil pri-

vat krankenversichert) 
4 Arbeitstage max. 12 Arbeitstage 

 
Sind Sie gemeinsam mit Ihrem Kind in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, erhalten Sie wäh-
rend der Arbeitsbefreiung Krankengeld, d. h. 70% der Bruttobezüge, höchstens 90% des Nettoentgeltes. 
Gehören Sie zu der Gruppe, der lediglich 4 Arbeitstage zusteht, wird das Gehalt in dieser Zeit weiterge-
zahlt. 
 
Eltern, die aktuell Elterngeld beziehen und in Teilzeit arbeiten, können Kinderkrankentage nehmen. 
Dadurch reduziert sich das Elterngeld, das sie bekommen, nicht. 
 
Neue Regelung bei stationärer Aufnahme des Kindes 
 
Wird Ihr Kind stationär behandelt und ist eine Aufnahme eines Elternteils medizinisch notwendig, so gibt 
es seit 2024 einen zeitlich unbegrenzten Anspruch auf Kinderkrankengeld, „wenn das Kind das 12. Lebens-
jahr noch nicht beendet hat, behindert und auf Hilfe angewiesen ist.“ Die Tage werden nicht auf die o. g. 
Kinderkrankengeldtage angerechnet. Für die Begleitung eines Kindes bei einem Krankenhausaufenthalt 
gibt es bei Tarifbeschäftigten keine Begrenzung der Arbeitstage. 
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Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen 
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Tel: 0211/ 17 74 40  •  Fax: 0211/ 16 19 73 
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Keine Altersgrenze bei behinderten Kindern 
 
Im Falle der Erkrankung eines behinderten Kindes, das auf Hilfe angewiesen ist, gelten die oben aufgeführ-
ten Regelungen auch über das 12. Lebensjahr hinaus. Dabei bedeutet „auf Hilfe angewiesen“ sein, dass 
ein Kind bei seiner Lebensführung (z. B. Ernährung, Körperpflege, seelische Betreuung) Hilfe benötigt. Eine 
Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung muss dabei nicht vorliegen. Die Erkrankung des Kindes 
ist mit Attest zu belegen. 
 
Begleitung schwerstkranker Kinder 
 
Urlaub unter Weitergewährung der Besoldung kann zur Beaufsichtigung oder Betreuung eines Kindes ge-
währt werden, wenn das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe 
angewiesen ist und nach ärztlichem Zeugnis an einer Erkrankung leidet, die bereits ein weit fortgeschrit-
tenes Stadium erreicht hat und weiter fortschreitet und bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine 
palliativ-medizinische Behandlung notwendig oder von einem Elternteil erwünscht ist und diese eine be-
grenzte Lebensdauer von wenigen Monaten erwarten lässt. Der Anspruch besteht nur für ein Elternteil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offene Fragen? Bitte wenden Sie sich an ein  
Personalratsmitglied des PhV! 


